
Heıinrich Kreıter

Auslosungsrecht 1n Ittlıngen
Im Mennonitischen Lexikon Band I Seite 98, steht „Auslosungsrecht“
tolgendes:
„Man versteht darunter das den katholischen und protestantischen Unter-

eingeräumte Recht, alle Grundstücke, welche die Mennoniten gekauft
oder ersteigert haben, die gleiche Summe für alle Zeıten wieder
sıch bringen.“ Diese Verfügung wurde iın der Kurpfalz durch Beschlufß
VO 1801 aufgehoben.
Ab 1740 mufßten die Mennonıiten ein VO  w auf f1 erhöhtes Schutzgeld
bezahlen. Von beidem wırd in dem 1er abgedruckten Erlaß berichtet, daß
dies in dem ort Ittlingen schon früherer eıit geschehen 1St.
Zum besseren Verständnis se1 DESAQT, daß 1m Jahr 1360 Gerhard VO  3 Gem-
mıngen Gemmingen das halbe ort Ittlingen als Lehen VO  - dem Graten
VO  3 Öttingen bekam Dıie andere Hälfte erhielten die VO  a Gemmingen-
Hornberg.
Ferner möchte iıch daraut hinweisen, daß 1m evangelıschen Kırchenbuch
Ittlingen die „Wiedertäufer“ schon 1mM Jahr 1655 auftauchen, als Schweizer
Einwanderer nach Ittlingen kamen.
An and uUuNseTeEs Stammbaumes konnte iıch feststellen, dafß die 1787 ament-
lıch aufgeführten Alt Jakob Kreuter „r Jung Jakob Kreuter C und Jüng-
Ster Jakob Kreuter 11 Jahre alt 3E Heinrich Kreuter Wlr Jahre und
Martın Kreuter Jahre alt Letztgenannter 1St meın Ur-Urgrofßvater 40—

Das Alter der anderen Männer konnte ıch leider nıcht ermitteln, da
mir dazu die Unterlagen fehlen.
Der Beschluß, den Täutern yleiche Rechte und Pflichten zuzugestehen WI1e
den andern Bürgern Ittlingen, äßt die edle Gesinnung derer VO  $ Gem-
mingen erkennen. urch Dietrich VO  a Gemmingen wurde die Reformation
1n Ittlingen 1m Jahr 1521 eingeführt. Es bestanden immer gute, freund-
schaftliche Beziehungen zwischen Protestanten und 1SeEernN Täutervätern.
Das letzte für die Täuter geführte Kirchenbuch lıegt noch heute beim
Evangelischen Pfarramt auf Im etzten dort befindlichen Eıntrag heißt 65°

„In Folge bezirksamtlicher Zauschrift VO Januar 1851 wırd VO  3 Nu  4n }
kein besonderes Protokollbuch für die Mennoniten un Neutäuter oder
Untertaucher geführt, sondern die Geburtseinträge sind VO Jahr 1851 iın
den Geburtsprotokollen der evangelischen Gemeinde dahier eingetragen.
Ittlingen, den AA Januar 1851 Förster Pfarrer

als Standesbeamter.“
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Wenn WIr heute 7zurückschauend das alles bedenken, dann oll uns$s immer
wieder dazu ermuntern, IS TE Herrn un Gott gegenüber ankbar
se1n. Er hat 18880 durch die Jahrhunderte hindurch als Gemeinde bestehen
lassen. Er hat Nsern Vatern damals einen Auftrag gegeben, den auch WIr
immer wieder LICUH erkennen sollten.

Vertrag
I  9 August Wiılhelm Freiherr VO  3 Gemmingen, Herr Gemmingen und
Ittlingen, Kaiserlicher Rath, Herzogl. Württembergischer Kammerkherr,
Obrister General-Adjutant und Rıtter des St Carlsordens, auch der —-
mittelbaren freien Reichsritterschaft 1n Schwaben, ÖOrts 1im Kraichgau, CI-
betener Rıitterrath, für miıch meıne Erben un Nachkommen, auch 1m Na-
Inen meılines Herrn Bruders, des Hochfürstl. Brandenburg-OnoldsbadischenGeheimen Rathes und Obervogt, Freiherrn Johann Friedrich VO  - Gem-
mıngen, urkunde un ekenne
Nach dem 1in dem mM1r ZUur Hälfte zustehenden Ort Ittlingen sıch se1it hun-
dert und mehr Jahren, mehrere Wiedertäuter sıch ansäßig befinden, welche
War dem Namen VO  e Schutzverwandten, der Herrschaft ein g..
WI1Ssses Schutzgeld jJährlich bezahlen, hingegen ennoch bisher alle bürger-
lichen Rechte und Freiheiten, wI1e andere dort wohnende Bürger genießen,aber auch ebenso alle bürgerlichen Bürden und Lasten tragen ha
Nun aber in NSern Zeıiten, sich über den Umfang un Vergleichenszeit
dieser Rechte un Freiheiten, besonders 1n Anweısung der Erkaufung 1e-
gender Gründe, Irrungen un Minderverständnis einschleichen wollen

einen.
1Iso habe ıch mich entschlossen, die dermalen Ittlingen, 1n meınem hal-
ben Ortsanteıil wohnende <ämtliche Wiedertäufer, sowohl als diejenıgen
welche ich künftig daselbst recıpıeren werde, Aufhebung des bis-
herigen Schuzes als wirkliche Bürger auf und anzunehmen. Ihnen
Überreichung un Tragung aller bürgerlichen Lasten und Bürden, alle bür-
gerlichen Rechte und Freiheıiten, deren sıch andere Bürger erfreuen haben
einzuräumen, und S1e ZUE Erkaufung bürgerlicher Häuser und Güter, WI1e
S1e bisher dazu befugt VEWESCH sind und den hiernach estimmten
Einschränkungen, aufs NEeEUu für rahıg erklären.

erteile demnach den dermalen 1n meiınem Ortsanteil Ittlingen woh-
nenden Wiedertäufer namentlich: Alt Jakob Kreuter, Jung Jakob Kreuter
und Jüngster Jakob Kreuter, Martın Kreuter, Heinrich Kreuter, Samuel
Erfach, Johannes Funk, mıiıttels gegenwärtigem Brief das Bürgerrecht F
lingen und erkläre da{f(ß s1e sowohl als diejenigen die iıch künftig recıpıeren
werde, gleich andern Bürgern gedachten Ittlingern gehalten und AaNSC-
sehen werden, aller bürgerlichen Freiheiten un Rechten tahıg se1n, hin-

auch a ] bürgerlichen Lasten und Bürden, wI1e andere Bürger
tragen schuldig se1ın und leiben sollen.
Nach Mafßgabe dieser Erklärungen entledige und efreie ıch dieselben VO  -
dem bisher bezahlten Schutzgeld, verordne aber dagegen, dafß ein jeder der
oben genannten Wiedertäufer und gleicher Gestalt die iıch künftig Bür-
pBEIN annehme, alljährlich einem ew1gen und unablässigen Bürger-Canon

d1e Herrschaft, sechs Gulden bezahlen gehalten celen.



Was insbesondere ıhre Fähigkeit ZALT Häuser und Gütererwerbung betrifft
sollen s1ie 1n diesem Stück, den übrigen Bürgern Ittlingen Sanz gleich

gehalten seın un solchermaß ihnen die Befugnis zusteht, bei öffentlichen
Güterversteigerungen Hauser, Äcker, VWıesen, Weinberge, Gärten uUSsW.
erkauten und sich bringen, ohne dafß den übrigen Bürgern Itt-
lıngen, deswillen weil s1e Wiıedertäuter sınd eın Auslosungsrecht
kommen solle Es versteht sıch aber hierbei VO  w selbsten, da{ß durch die
Verordnung, die Ausübung der bei einem oder anderem Stück fundiertem
Zıns, Erb oder dergleichen besonderem Bonus nıcht aufgehoben, sondern
vielmehr eines jeden dritten Recht hierunter vorbehalten bleibe und offen-
gehalten werde. Ebenso Wenn Wiıedertäuter sıch Güter verkauten,
steht den übrigen Bürger Ittlingen keine Losung Z ware denn der
obgedachte Fall eines vorhandenen 1Ns oder SONSsSten besonderen Losungs-
recht vorhanden. Da hingegen wird 1n dem einıgen Fa Wann die W ıe-
dertäuter VON den Bürgern Ittlingen jegende CGüter außerordentlichen
Versteigerungen erkaufen, Aaus bewegenden Ursachen und 0N besonderer
Gnade 1n lang als solches die Herrschaftt wıiderrufen wird der Bürger-
schatt VO  - Ittlingen das Losungsrecht der Gestalt eingeräumt wird, da{ß
VO  } dem Tag 2 eın vorgeschehener auf dem Schultheiß un Gericht
angezeıigt wiırd, das Losungsrecht sechs Wochen lang ZuUur Ausübung offen
stehen, MmMI1t Ablauf des etzten Tages aber erloschen se1in solle
Zu diesem wahren Urkund 1St gegenwärtiger Bürgerbrief, VO  an mır eıgen-
händıg unterschrieben und meın angeborenes Siegel beigedrückt worden.
SO geschehen Heilbronn den ?Sten Novembris 1787

August Wi;lhelm VO  $ Gemmingen
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